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* 1 Bezeichnung des Stoffes/der Zubereitung und des Unternehmens
· Angaben zum Produkt
· Handelsname: KEIM Concretal-C
· Verwendung des Stoffes / der Zubereitung Betonfarbe

· Hersteller/Lieferant:
KEIMFARBEN GmbH & Co. KG
Keimstrasse 16
D-86420 DIEDORF
Telefon: +49(0)821/4802-0
Telefax: +49(0)821/4802-210

· Auskunftgebender Bereich:
Abteilung Produktsicherheit, Frau Popescu
Telefon: +49(0)821/4802-138
E-Mail: minodora.popescu@keimfarben.de

· Notfallauskunft:
GBK Gefahrgut Büro GmbH
Emergency number: +49(0)6132/84463

* 2 Mögliche Gefahren
· Gefahrenbezeichnung: entfällt
· Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:
Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der
"Allgemeinen Einstufungsrichtlinie für Zubereitungen der EG" in der letztgültigen Fassung.

· Klassifizierungssystem:
Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch ergänzt durch Angaben aus der
Fachliteratur und durch Firmenangaben.

* 3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
· Chemische Charakterisierung
· Beschreibung: Copolymerdispersion und Füllstoffe in wässriger Lösung.

· Gefährliche Inhaltsstoffe: entfällt

* 4 Erste-Hilfe-Maßnahmen
· Allgemeine Hinweise: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
· Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
· Nach Hautkontakt:
Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen.
Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.

· Nach Augenkontakt:
Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem Wasser abspülen und Arzt
konsultieren.

· Nach Verschlucken:
Kein Erbrechen herbeiführen.
Mund und Rachenraum mit Wasser ausspülen.
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* 5 Maßnahmen zur Brandbekämpfung
· Geeignete Löschmittel:
CO2, Löschpulver oder Wassersprühstrahl. Größeren Brand mit Wassersprühstrahl oder Schaum
bekämpfen.
Produkt selbst brennt nicht, Feuerlöschmaßnahmen auf den Umgebungsbrand abstimmen.

· Besondere Gefährdung durch den Stoff, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende
Gase:
Bei der thermischen Zersetzung werden gesundheitsschädliche und entzündliche Dämpfe
freigesetzt.
Bei einem Brand kann freigesetzt werden:
Kohlenstoffoxide (COx)
Acrylische Monomere

· Besondere Schutzausrüstung: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.
· Weitere Angaben
Im Brandfall Rauch, Brandgase und Dämpfe nicht einatmen.
Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den behördlichen
Vorschriften entsorgt werden.
Das Produkt selbst ist nicht brennbar. Das nach Abdampfen der wässrigen Phase verbleibende
Polymer ist brennbar.

* 6 Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
· Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:
Schutzvorschriften beachten (siehe Abs. 7 und 8).
Besondere Rutschgefahr durch ausgelaufenes/verschüttetes Produkt.
Kontakt mit Haut und Augen vermeiden.

· Umweltschutzmaßnahmen:
Eindringen in Erdreich, Gewässer, Kanalisation verhindern.
Örtliche, behördliche Vorschriften beachten.
Mit viel Wasser verdünnen.

· Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:
Abflüsse verschließen (Risiko des Verstopfens durch Polymerausfällung)
Reste mit viel Wasser wegspülen.
In geeigneten Behältern der Rückgewinnung oder Entsorgung zuführen.
Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder, Sägemehl)
aufnehmen.
Das aufgenommene Material vorschriftsmäßig entsorgen.
Verunreinigte Flächen gründlich reinigen.

· Zusätzliche Hinweise:
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Kapitel 7.
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Kapitel 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Kapitel 13.
Es werden keine gefährlichen Stoffe freigesetzt.

* 7 Handhabung und Lagerung
· Handhabung:
· Hinweise zum sicheren Umgang:
Behälter dicht geschlossen halten.
Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
Persönliche Schutzausrüstung siehe Abs. 8
Gesetzliche Schutz- und Sicherheitsvorschriften befolgen.

· Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
(Fortsetzung auf Seite 3)
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· Lagerung:
· Anforderung an Lagerräume und Behälter:
Nicht geeignetes Material für Behälter und Rohrleitungen:
Eisen und eisenhaltige Metalle
Geeignetes Material für Behälter und Rohrleitungen:
Polyethylen

· Zusammenlagerungshinweise: Nicht erforderlich.
· Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.
Kühl lagern.
Vor Frost schützen.
Trocken lagern.
Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schützen.

· Lagerklasse: 12
· Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): - 
· Allgemeine Hinweise: Vor Gebrauch gut aufrühren.

* 8 B e g r e n z u n g  u n d  Ü b e r w a c h u n g  d e r  E x p o s i t i o n / P e r s ö n l i c h e
Schutzausrüstung

· Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:
Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7.

· Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:
Das Produkt enthält keine relevanten Mengen von Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen, zu
überwachenden Grenzwerten.

· Zusätzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen.

· Persönliche Schutzausrüstung:
· Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.
Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Aerosole nicht einatmen.

· Atemschutz:
Atemschutz nur bei Aerosol- oder Nebelbildung.
Kombinationsfilter A/P

· Handschutz: Schutzhandschuhe
· Handschuhmaterial
geeignet z.B.:
Nitrilgetränkte Baumwollhandschuhe
Butylkautschuk
Empfohlene Materialstärke: ≥ 0,5 mm
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt
eine Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Beständigkeit von Handschuhmaterialen
nicht vorausberechenbar und muß deshalb vor dem Einsatz überprüft werden.

· Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Wert für die Permeation: Level ≥ 6 (480 min)
Die ermittelten Durchbruchzeiten gemäß EN 374 Teil III werden nicht unter Praxisbedingungen
durchgeführt. Es wird daher eine maximale Tragezeit die 50 % der Durchbruchzeit entspricht
empfohlen.

· Augenschutz: Beim Umfüllen Schutzbrille empfehlenswert.
(Fortsetzung auf Seite 4)
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· Körperschutz: Arbeitsschutzkleidung

* 9 Physikalische und chemische Eigenschaften
· Allgemeine Angaben

Form: Pastös
Farbe: Verschieden, je nach Einfärbung
Geruch: Charakteristisch

· Zustandsänderung
Schmelzpunkt/Schmelzbereich: Nicht bestimmt.
Siedepunkt/Siedebereich: Nicht bestimmt.

· Flammpunkt: Nicht anwendbar.

· Selbstentzündlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentzündlich.

· Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich.

· Explosionsgrenzen:
Brandfördernde Eigenschaften nicht anwendbar

· Dampfdruck bei 20°C: 23 hPa

· Dichte bei 20°C: 1,40 * g/cm³
· Relative Dampfdichte (Luft = 1) nicht anwendbar
· Verdampfungsgeschwindigkeit nicht anwendbar

· Löslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: mischbar

· pH-Wert: nicht bestimmt

· Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser): nicht anwendbar

· Viskosität:
Dynamisch bei 20°C: 1300 - 1500 * mPas

· Lösemittelgehalt:
· Festkörpergehalt: 58,0 %

· Weitere Angaben: *Die Werte beziehen sich auf frisch produzierte
Ware und können sich im Lauf der Zeit verändern.
Produkt spritzt bei Überschreiten des Siedepunktes.

* 10 Stabilität und Reaktivität
· Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

· Gefährliche Reaktionen Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.
· Gefährliche Zersetzungsprodukte:
Bei hoher Temperatur Bildung von entzündlichen und schädlichen Produkten.
Bei einem Brand kann freigesetzt werden:
Kohlenstoffoxide (COx)
Acrylische Monomere
Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bei sachgemäßer Lagerung und Handhabung.
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11 Toxikologische Angaben
· Akute Toxizität:
· Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte: nicht bestimmt
· Primäre Reizwirkung:
· an der Haut: Keine Reizwirkung.
· am Auge: Bei längerer Einwirkung sind leichte Augenreizungen möglich.
· beim Verschlucken: Reizwirkung möglich
· Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.
· Sonstige Angaben (zur experimentellen Toxikologie):
Experimentelle Untersuchungen liegen nicht vor.

· Zusätzliche toxikologische Hinweise:
Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig aufgrund des Berechnungsverfahrens der
Allgemeinen Einstufungsrichtlinie für Zubereitungen der EG in der letztgültigen Fassung.
Bei sachgemäßem Umgang und bestimmungsgemäßer Verwendung verursacht das Produkt nach
unseren Erfahrungen und den uns vorliegenden Informationen keine gesundheitsschädlichen
Wirkungen.

12 Umweltspezifische Angaben
· Angaben zur Elimination (Persistenz und Abbaubarkeit):
· Sonstige Hinweise:
Die Eliminierung in einer biologischen Abwasserreinigungsanlage erfolgt durch Flockung, Fällung
und Adsorption am Klärschlamm.

· Ökotoxische Wirkungen:
· Sonstige Hinweise: Abwasser mittels Ausfällung vorklären.
· Weitere ökologische Hinweise:
· AOX-Hinweis: Das Produkt trägt nicht zum AOX des Abwassers bei.
· Enthält rezepturgemäß folgende Schwermetalle und Verbindungen der EG-Richtlinie Nr.
76/464 EWG:
Das Produkt enthält TiO2.

· Allgemeine Hinweise:
Es liegen uns zur Zeit keine ökotoxikologischen Bewertungen vor.
Wassergefährdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend

* 13 Hinweise zur Entsorgung
· Produkt:
· Empfehlung:
Kleinere Mengen können gemeinsam mit Hausmüll deponiert werden.
Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

· Europäischer Abfallkatalog
08 01 12 Farb- und Lackabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 11 fallen

· Ungereinigte Verpackungen:
· Empfehlung: Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.
· Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

14 Angaben zum Transport
· Transport/weitere Angaben: Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

 D
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* 15 Angaben zu Rechtsvorschriften
· Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:
Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV nicht kennzeichnungspflichtig.

· Nationale Vorschriften:
· Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): - 

· Wassergefährdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend.

· Gisbau Produkt-Code/ Giscode: M-DF01

16 Sonstige Angaben
Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

· Datenblatt ausstellender Bereich: Abteilung Produktsicherheit
· Ansprechpartner: Frau Popescu
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